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Vorwort

Kaum ein Rechtsgebiet unterliegt zeitlichen Veränderungen so stark wie das Vergabe-
recht. Mit dem Erlass der drei neuen Richtlinien über die Öffentliche Auftragsvergabe
(RL 2014/24/EU), der Sektorenrichtlinie (RL 2014/25/EU) und die Richtlinie über die
Konzessionsvergabe (RL 2014/23/EU) und ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Eu-
ropäische Union am 28.03.2014, ist der nationale Gesetzgeber erneut aufgefordert, die
Änderungen bis zum 18.04.2016 in nationales Recht umzusetzen.

Die ökonomische Bedeutung des Rechtsbereichs Vergabe ihrerseits ist immens, wenn
man sich bewusst macht, dass Bau-, Dienst- und Lieferleistungen mit einem jährlichen
Auftragsvolumen von bis zu 450 C Mrd. vergeben werden. Von daher ist es auch nicht
verwunderlich, dass die Europäische Kommission das Vergabewesen als „Schlüsselbe-
reich des Binnenmarktes“ ansieht.

Allerdings steht das Instrument zur möglichst wirtschaftlichen und haushaltsschonen-
den Beschaffung in der steten Herausforderung, sein ursprüngliches Primärziel, die Trans-
parenz des Ausschreibungsverfahrens und der Auftragsvergaben im Sinne einer Mark-
töffnung nicht aus dem Auge zu verlieren. Konkret geht es um Einwirkungen auf die
Vergaben, die weniger unternehmerisch ökonomischen als auch gesellschaftspolitischen
Zielsetzungen gehorchen und mit Hilfe der Landesvergabegesetze verwirklicht werden
sollen.

Das im Dezember 2014 beschlossene Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz widmet
sich u. a. der Einhaltung der „Tariftreue und sozial- ökologischen Kriterien der auftrag-
nehmenden Unternehmen“.

Die Thematik der vergabefremden Aspekte soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft
werden. Wir weisen lediglich darauf hin, dass die in der Bundesrepublik Deutschland gel-
tenden Landesvergabegesetze teilweise erheblich voneinander abweichen, bereits wenn es
um den dort jeweils definierten Auftraggeberbegriff geht.
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VI Vorwort

Das vorliegende Werk bezweckt weniger die wissenschaftliche Durchdringung des
komplizierten Vergaberechts, denn vielmehr „eine Hilfestellung“ bei der Anwendung der
hessischen landesvergaberechtlichen Vorschriften zu erbringen.1

Es ist auf dem Bearbeitungsstand des 01.09.2015.

Wiesbaden, im September 2015 Ulrich Rommelfanger
RJ-Anwälte

1 An dieser Stelle sei Frau Sahar Mohmand gedankt, die es auf sich nahm, mit Engagement das
Manuskript technisch zu erstellen.
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1Einführung

1.1 Standort (s. Schaubild)

Das Verständnis des systematischen Standorts des Hessischen Vergabe- und Tariftreuge-
setzes im Vergaberecht bedingt zwei Vorbemerkungen zum Verständnis des Vergaberechts
allgemein.

1. Das Deutsche Vergaberecht ist eingebettet in das durch die Europäische Vergabericht-
linien vorgegebene Vergaberecht, das sich seinerseits an den sogenannten Schwellen-
werten (die den Anwendungsbereich der EG-Vergaberichtlinie definieren) ausrichtet
und andererseits davon ausgeht, dass für Auftragsvolumina unterhalb des vorgegebe-
nen Schwellenwertes aus Sicht des Europäischen Gesetzgebers sich nicht die Notwen-
digkeit ergibt, eine EU-weite Ausschreibung herbeizuführen.

2. Deutschland beschränkt sich im Hinblick auf die Umsetzung der Europarechtlichen
Vorgaben auf den Bereich oberhalb der Schwellenwerte mit der Konsequenz, dass das
Vergaberecht in Deutschland zweigeteilt ist.
Unterhalb der Schwellenwerte verbleibt es bei der bisherigen Rechtsfolge, d. h. es
gelten das Haushaltsrecht und ein etwaiges Landesvergabegesetz sowie die Verdin-
gungsordnungen der VOB/A und VOL/A. Im Einzelnen:
-(1) Öffentliche Auftraggeber sind gemäß dem Haushaltsrecht des Bundes und der

Länder und den dazu ergangenenVerwaltungsvorschriften (für Hessen: § 55 LHO
mit VV-LHO vom 06.11.2007 i. d. F. 11.01.2013 – StAnz. 2013, 200) zwar ge-
halten, für Aufträge die Bestimmungen der VOB/A und VOL/A, Abschnitt 1,
einzuhalten.
Eine zunehmende Bedeutung erfährt der Topos der „Binnenmarktrelevanz“
(Relevanz des Auftrags für den Binnenmarkt) auch trotz eventueller Unterschrei-
tung des Schwellenwertes. (Ein Bieter soll sich auf die Einhaltung der Grund-
freiheiten des AEUV vor einem nationalen Gericht berufen können (str.), also
z. B. bei Verstößen gegen die Transparenz, EuGH vom 21.07.2005-C231/03 Co-

1© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
U. Rommelfanger, Das Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz verstehen und richtig
anwenden, DOI 10.1007/978-3-658-10677-5_1



2 1 Einführung

name :=: Cingia de Botti bzw. vom 13.10.2005-C458/03 Parking Brixen; zur
expliziten Bekanntmachungspflicht bei Binnenmarktrelevanz, vgl. § 3 Abs. 3
S. 2 Nr. 1 TVgG NRW. Die ABSt. Hessen ihrerseits geht ab einem Auftragswert
von 80.000 C, von vermuteter Binnenmarktrelevanz aus).
Bieter haben aber grundsätzlich noch keinen einklagbaren Anspruch auf Einhal-
tung dieser vergaberechtlichen Vorschriften. (Zum vereinfachten Rechtschutz für
„Unterschwellenwertvergaben“, siehe jetzt aber § 20 HVTG).

-(2) Daneben gilt unterhalb des EU-Schwellenwerts mit jeweils den von Bundesland
zu Bundesland variierenden Bagatellgrenzen das jeweilige Landesvergaberecht,
das ausführliche Regelungen zum Verfahren und den Dokumentations- und Re-
chenschaftspflichten der Auftraggeber regelt. Den Landesvergabegesetzen eigen
ist zunehmend auch die Berücksichtigung von sozialen und umweltbezogenen
Aspekten sowie einer Tariftreueregelung.

Die „zweite Generation“ der Landesvergabegesetze, zu der auch das Hessische Vergabe-
und Tariftreuegesetz gehört, verpflichtet zusätzlich zudem zur Beachtung des am
16.08.2014 erlassenen und seit dem 01.01.2015 bundesweit geltenden gesetzlichen Min-
destlohn in Höhe von 8,50 C/Std.

1.2 Gesetzesgeschichte des HVTG

Das zum 01.03.2015 in Kraft getretene Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz (GVBl.
Nr. 25 vom 30.12.2014), das einen „fairen und transparenten Wettbewerb und die Ein-
haltung sozialer und ökologischer Standards gewährleisten“ soll (Gesetzesbegründung,
LT-Drs.19/401) löst das Hessische Vergabegesetz aus dem Jahr 2013 (vom 25.03.2013) ab.
Dieses enthielt keine Festlegung einer allgemeinen Tariftreueregelung nach dem AEntG
und sah auch keine umfassende Tariftreue für den Verkehrssektor vor. Schließlich fehlte
die Verpflichtung auf einen vergabespezifischen Mindestlohn.

Das neue Gesetz verpflichtet die Unternehmen hingegen, die festgesetzten und un-
mittelbar geltenden tarifvertraglichen Leistungen zu gewähren. Unternehmer und Bieter
haben darüber hinaus die Einhaltung der nach Bundesrecht bzw. aufgrund Bundesrecht
geltenden Regelungen von Mindestentgelten (Mindestlohn) als Mindeststandard im An-
gebot schriftlich zu erklären.



2Gesetzestext mit jeweils zugehöriger
Kommentierung

2.1 Erster Teil: Allgemeine Vorschriften §§ 1–3

§ 1 Anwendungsbereich1

I Text

(1) Dieses Gesetz gilt für die Vergabe und Ausführung öffentlicher Aufträge des Lan-
des Hessen sowie der Gemeinden und Gemeindeverbände und ihrer Eigenbetriebe,
ihrer Anstalten des öffentlichen Rechts nach § 2c des Hessischen OFFENSIV- Ge-
setzes vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 488, 491), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218), sowie kommunale Arbeitsgemeinschaften und
Zweckverbände (öffentliche Auftraggeber) und von Auftraggebern im öffentlichen
Personennahverkehr nach Abs. 2 (Besteller).

(2) Auftraggeber im öffentlichen Personennahverkehr sind
1. die Aufgabenträger nach § 5 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Per-

sonennahverkehr in Hessen vom 1. Dezember 2005 (GVBl. I S. 786), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 29. November 2012 (GVBl. S. 466),

2. die kreisangehörigen Gemeinden nach § 5 Abs. 3 S. 1 des Gesetzes über den
öffentlichen Personennahverkehr in Hessen, die keine Aufgabenträger sind, aber
nach § 14 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen frei-
willig Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs in eigener Verantwortung
wahrnehmen,

3. die Aufgabenträgerorganisationen nach § 2 Abs. 6 des Gesetzes über den öffent-
lichen Personennahverkehr in Hessen.

(3) Soweit nach diesem Gesetz Verpflichtungen bei der Angebotsabgabe und Durch-
führung von Leistungen nach Maßgabe des Gesetzes über den öffentlichen Perso-

1 Paragraphen ohne Angabe des Gesetzes sind solche des HVTG.

3© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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4 2 Gesetzestext mit jeweils zugehöriger Kommentierung

nennahverkehr in Hessen begründet werden, gelten diese auch für selbst erbrachte
Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr und bei Direktvergaben nach Art. 5
Abs. 2, 4 und 6 sowie für wettbewerbliche Vergabeverfahren nach Art. 5 Abs. 3 der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.
Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und
zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des
Rates (ABl. EU Nr. L 315, S. 1).

(4) Für Vergaben von Bestellern nach Abs. 2 gelten nur Abs. 3 und die §§ 4 bis 9, 18
sowie 22.

(5) Der Schwellenwert für Aufträge, ab welchem die Vergabeverfahren von diesem Ge-
setz erfasst werden, beträgt 10.000 C ohne Umsatzsteuer. Werden die Schwellenwerte
für die Vergabe von Aufträgen nach § 100 Abs. 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen in der Fassung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), erreicht oder überschrit-
ten, finden § 10 Abs. 1 bis 6, § 11 Abs. 2 und 3 sowie die §§ 15 und 20 keine
Anwendung.

(6) Liegt der Schwellenwert eines Auftrags unterhalb von 10.000 C, sind die in den §§ 4
und 6 genannten Verpflichtungen bezüglich Tariftreue und Mindestlohn einzuhal-
ten. Auf die entsprechenden Nachweise kann verzichtet werden. Die Vergabe und
Ausführung öffentlicher Aufträge unterhalb von 10.000 C können unbeschadet des
Haushaltsrechtes durch Verwaltungsvorschrift gesondert geregelt werden.

(7) Diesem Gesetz entgegenstehende Vorgaben für Vergabeverfahren nach dem Recht
der Europäischen Union, nach Bundesrecht sowie für im Auftrag des Bundes, der
Stationierungsstreitkräfte sowie internationaler und supranationaler Stellen durchzu-
führende Vergabeverfahren bleiben unberührt.

(8) Die durch Verwaltungsvorschriften zum Haushaltsrecht des Landes und Bekanntma-
chungen nach dem Gemeindehaushaltsrecht eingeführten Ausführungsvorschriften
und Vergabe- und Vertragsordnungen, Teil A, Abschnitt 1, bleiben unberührt, soweit
deren Vorschriften diesem Gesetz nicht widersprechen.

II Erläuterungen

1. Während alle Beschaffungsstellen des Landes Hessen explizit dem
a) Anwendungsbereich des HVTG unterfallen und die Landesbetriebe „ausnahmslos“

(Gesetzesbegründung) dem Landeshaushaltsrecht (§ 26 LHO) unterliegen, das ne-
ben dem HVTG gilt (dazu LT-Drs.19/401 S. 15 f) differenziert das HVTG

b) bei Gemeinden und Gemeindeverbänden offenbar hinsichtlich deren
aa) Eigenbetriebe.

Während Aufträge ersterer (Eigenbetriebe) als gemeindliche Unternehmen
„ohne eigene Rechtspersönlichkeit“ (§ 1 Abs.2 EigVO) dem HVTG unter-
fallen, gilt dies nach dessen Wortlaut nicht für

bb) Regiebetriebe.


